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Editorial 1

Mit einem Bein im Knast HEUTE 48 Seiten

Y

«Ihr Fouriere steht alle mit einem Bein im Knast», meinte beim Abver-
dienen unser Quartiermeister. Auslöser war die Revisionsbemerkung
meiner Buchhaltung: «Mit Ihrem Salateinkauf könnten Sie die ganze
Schweizer Armee verpflegen».

Diese Anspielung war gerechtfertigt. Unsere Küche im Engadin wür-
de heute von jedem Lebensmittelinspektor ohne zögern sofort versie-
gelt. Die bedauernswerte Küchenmannschaft unternahm alles, um die-

sen Schandfleck auf Vordermann
zu bringen. Aber mit den von der
Annee abgegebenen «Putzmitteln»
konnten Dreck und Fettschichten
nicht beseitigt werden. Damals
gab's noch keine Möglichkeit, sei-
ber bewährtes Reinigungsmittel ein-
zukaufen. Also, wendeten wir
«Trick 27» an: Putzmittel gleich
«Salat oder Gemüse». Der Händler
im Dorf begriff diese «Umrech-
nungsformel» eigentlich ganz gut.
Das böse Erwachen kam dann erst,
als wir zurück in der Kaserne in
Frauenfeld die Rechnung erhielten
und kontrollierten. Für das Putz-
mittel und die Schweinskoteletten
für die Sonntagswache (durften

ebenfalls offiziell nicht verpflegt werden) brachten beim Salateinkauf
eine wunderbare Vermehrung und führte verständlicherweise zu dieser
Revisionsbemerkung. «Stellte bei meiner Truppe Vitaminmangel C fest»,
mochte wohl den Qm nicht zu begeistern, aber die Verantwortlichen
im OKK brachten (wohl mit einem winzigen Schmunzeln) Verständ-
nis dafür auf.

Anscheinend war ich nicht der einzige Rechnungsführer, der auf nicht
statthafte Mittel zugunsten der Küchenhygiene und einer zufriedenen
Sonntagswache greifen musste. Diese Art von «Mogelei» und «Urkun-
denfälschung» blieb wohl auch den Verantwortlichen des OKKs nicht
verborgen. Nur wenige Zeit später durfte auch Schweinefleisch der
Truppe abgegeben und Putzmittel über die Dienstkasse abgerechnet
werden.

Wie unsere Berichte ab Seite 25 aufzeigt, sind nun Praktiker am Werk,
die sogar einen Schritt weitergehen. Der Rechnungsführer profitiert bei
den Einkäufen von einer willkommenen Liberalisierung. Preisver-
handlungen mit den Lieferanten und persönliche Kontrolle der Qua-
lität der Ware vor Ort bekommen eine grössere Bedeutung. Richtig
hält das BABHE dazu u.a. fest: «Die Zeit der 'Mogelei' ist endgültig
vorbei. Es ist sicher einfacher und angenehmer für alle Beteiligten,
wenn die für den Truppenhaushalt gekauften Verpflegungsmittel offen
deklariert und wahrheitsgetreu in der Truppenbuchhaltung verbucht wer-
den.» Bravo! Spätestens seit dieser Einsicht steht das Gros der Fou-
riere nicht mehr mit einem Bein im Knast. Meinrad A. Schuler

Militär-VVirtschaften-Führer
'96

Der entsprechende Aufruf in der
letzten Ausgabe von «Der Fouri-
er» löste ein unerwartetes Echo
aus.
Unser Beitrag auf Seite 6

Fleischpreise stark gesunken

Die Richtpreise 3/96 sind soeben
erschienen. Wie daraus ersichtlich
ist, sind die Richtpreise für Fleisch
massiv gesunken. 22

Liberalisierung beim Einkauf
Die schon lange erwarteten ergän-
zenden Weisungen zum Regle-
ment 60.1, Truppenhaushalt (TH),
sind nun offiziell und bringen eine
einschneidende Liberalisierung für
die Einkäufe. 25
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